
noch verbessert werden. Die EDPB
und einzelne Datenschutzbehör-
den hätten Guidelines beziehungs-
weise Helplines für Bürger und Un-
ternehmen erarbeitet. Im interna-
tionalen Bereich habe die EU-
Kommission in den vergangenen
zwei Jahren wichtige Erfolge be-
züglich des freien und sicheren Da-
tenaustausches erzielen können,
so zum Beispiel im Verhältnis zu
Japan, mit dem die EU nun den
weltweit größten Raum für einen
freien und sicheren Datenfluss tei-
le.

Die EU-Kommission will ihre
Anstrengungen hinsichtlich der
Adäquanz der Bedingungen be-
züglich des Datenschutzes welt-
weit fortsetzen. Der Bericht enthält
schließlich eine Auflistung von
Maßnahmen, um die Anwendung
der DSGVO für alle Beteiligten,
unter anderem auch für kleine und
mittlere Unternehmen, weiter zu
erleichtern. > FV

Berichtigung von Daten, das Recht
auf Löschung sowie die Datenpor-
tabilität. Die DSGVO habe sich im
Zuge der Covid-19-Krise als hin-
reichend flexibel erwiesen, um di-
gitale Lösungen auch unter unvor-
hergesehenen Umständen zu un-
terstützen. Die Harmonisierung
bezüglich des Inhalts der Verord-
nung in den Mitgliedstaaten neh-
me zu, allerdings sei noch eine ge-
wisse Rechtszersplitterung vor-
handen, was weiter beobachtet
werden müsse. Nach Einschätzung
der EU-Kommission entwickelten
die Unternehmen zunehmend eine
Kultur der Übereinstimmung mit
der Verordnung und würden einen
starken Datenschutz zunehmend
als Wettbewerbsvorteil auffassen.

Die Datenschutzbehörden wür-
den ihre gestärkten Befugnisse in-
zwischen nutzen. Sie arbeiteten im
Rahmen des European Data Pro-
tection Board (EDPB) zusammen,
die Zusammenarbeit könne aber

Am 24. Juni 2020 hat die EU-
Kommission ihren ersten Bericht
zur Evaluierung der vor zwei Jah-
ren in Kraft getretenen EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) veröffentlicht. Der Be-
richt wurde in Form einer Mittei-
lung der EU-Kommission – bisher
nur in englischer Sprache – vorge-
legt. Die Mitteilung wird von ei-
nem ebenfalls nur in Englisch vor-
liegenden Arbeitsdokument der
EU-Kommission zu Details beglei-
tet. Nach den Ergebnissen des Be-
richts hat die EU-DSGVO die
meisten der mit ihr verfolgten Zie-
le erreicht.

Die EU-Kommission führt aus,
dass mit der DSGVO ein starkes
Instrument durchsetzbarer Rechte
für die Bürger und ein europäi-
sches System der Aufsicht und
Rechtsdurchsetzung geschaffen
worden seien. Zu den durchsetz-
baren Rechten zählen das Recht
auf Zugang zu beziehungsweise

Erster Evaluierungsbericht der EU-Kommission zur Datenschutzgrundverordnung

Gestärkte Befugnisse nutzen

klar und deutlich angibt, was er
als gleichwertig einstuft, insbeson-
dere was er als eine wesentliche
und unbedingt zu liefernde Pro-
dukteigenschaft verlangt, von der
nicht abgewichen werden darf,
und von welchen Leistungsmerk-
malen und -anforderungen abge-
wichen werden darf.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

eindeutig und erschöpfend wie
möglich zu beschreiben, dass die
Beschreibung für alle Unterneh-
men im gleichen Sinne verständ-
lich ist und die Angebote mitei-
nander verglichen werden kön-
nen.

Vergleichbare Angebote liegen
bei der Ausschreibung eines
Richt- und Leitfabrikats mit dem
Zusatz „oder gleichwertig“ aber
nur dann vor, wenn der öffentli-
che Auftraggeber bereits im LV

litätsniveaus ankommt, wenn sie
anstelle der im LV angeführten
Richt- und Leitfabrikate alternati-
ve Produkte anderer Hersteller
anbieten wollen. Die pauschale
Forderung des öffentlichen Auf-
traggebers nach einer Gleichwer-
tigkeit alternativer Produkte ande-
rer Hersteller reicht jedenfalls
nicht aus, so die Thüringer Verga-
bekammer. Denn die Vergabestel-
le hat gemäß § 121 Abs. 1 Satz 1
GWB die Pflicht, die Leistung so

anderen Herstellers. Der Bieter
liefe dann schnell Gefahr, mit sei-
nem Angebot gemäß § 57 Abs. 1
Nr. 4 VgV bzw. §§ 16 EU Nr. 2, 13
EU Abs. 1 Nr. 5 VOB/A ausge-
schlossen zu werden, wenn er an-
stelle der im LV angeführten
Richt- und Leitfabrikate alternati-
ve Produkte anderer Hersteller
anbieten will. Die Bieter müssen
daher wissen, auf welche Eigen-
schaften und Maßstäbe es für die
Erreichung des angestrebten Qua-

genschaft verlangt, von der nicht
abgewichen werden darf. Die Ver-
gabestelle muss weiter konkret be-
zeichnen, von welchen Leistungs-
merkmalen und -anforderungen
sie Abweichungen zulässt.

Wenn der öffentliche Auftragge-
ber die Gleichwertigkeit in diesem
Sinne nicht näher definiert, be-
steht die Gefahr der Willkür im
Hinblick auf die Bewertung der
Gleichwertigkeit eines angebote-
nen alternativen Produkts eines

Eine Vergabestelle hat im Rah-
men einer Baumaßnahme die

Lieferung, Montage und das Auf-
stellen von Möbeln im offenen
Verfahren als Lieferauftrag euro-
paweit ausgeschrieben. Der Auf-
trag umfasste Stühle, Tische, Roll-
container, Schränke, Regale, Side-
boards und Garderoben. Im Leis-
tungsverzeichnis (LV) waren die
Möbel jeweils nach Maß, Kon-
struktion und Materialien näher
beschrieben. Hierzu waren ent-
sprechende Produkte mit Herstel-
ler und Typ vorgeschlagen sowie
mit dem Zusatz „oder gleichwer-
tig“ ergänzt. Weitere Eigenschaf-
ten oder Leistungsmerkmale wa-
ren nicht vorgegeben. Die anzu-
bietenden Möbel sollten erkenn-
bar zu einer aufeinander abge-
stimmten Produktfamilie zählen.

Ein Unternehmer rügte das LV
als Verletzung des Gebots der Pro-
duktneutralität, auch wenn im LV
der Zusatz „oder gleichwertig“
verwendet werde. Die vom Unter-
nehmer um Rechtsschutz angeru-
fene Vergabekammer Thüringen
(Beschluss vom 21. November
2019 – 250-4003-14123/2019-E--
021-EF) gab dem Nachprüfungs-
antrag statt.

Nicht klar und deutlich
angegeben

Das Gebot der produktneutra-
len Ausschreibung (§ 31 Abs. 6
VgV bzw.§ 7 EU Abs. 2 VOB/A)
ist Ausdruck des Wettbewerbs-
grundsatzes, Gleichbehandlungs-
grundsatzes und Diskriminie-
rungsverbots nach § 97 Abs. 1
GWB. Vorliegend hat die Verga-
bestelle im LV nicht klar und deut-
lich angegeben, hinsichtlich wel-
cher Leistungsmerkmale Gleich-
wertigkeit gefordert und nach wel-
chen Parametern diese zu bestim-
men ist. Der öffentliche Auftrag-
geber muss auch im Falle einer so-
genannten unechten Produktori-
entierung im LV klar und deutlich
angeben, was er als gleichwertig
einstuft. Dabei muss er vorgeben,
was er als eine wesentliche und
unbedingt zu liefernde Produktei-

Vergabekammer Thüringen zu Leit- und Richtfabrikanten

Obacht beim Zusatz „oder gleichwertig“

Um die Lieferung von Möbeln gab es Streit. FOTO: DPA/HENDRIK SCHMIDT

FAIRER WETTBEWERB BEI ÖFFENTLICHEN AUSSCHREIBUNGEN

Die EU-Kommission sieht in der
heutigen stark verflochtenen Welt-
wirtschaft die Gefahr, dass dritt-
staatliche Subventionen den EU-
Binnenmarkt verzerren und den fai-
ren Wettbewerb zum Vorteil der Be-
günstigten untergraben. Dies be-
trifft neben dem Erwerb von EU-
Unternehmen oder Investitionsent-
scheidungen auch den fairen Zu-
gang von Unternehmen zu öffentli-
chen Aufträgen, der über das Bin-
nenmarkt-Regelwerk gewährleistet
ist und von dem auch die öffentli-

chen Auftraggeber profitieren. Um
solchen Verzerrungen im Binnen-
markt durch Subventionen aus
Drittstaaten zu begegnen, hat die
Kommission am 17. Juni 2020 ein
Weißbuch angenommen. Das
Weißbuch eröffnet die Diskussion
mit den Mitgliedstaaten, europäi-
schen Organen und Einrichtungen,
Interessenträgern, der Wirtschaft,
den Sozialpartner und anderen inte-
ressierten Kreisen, wie diese He-
rausforderungen anzugehen sind.
Zu den im Weißbuch vorgestellten

Optionen führt die Kommission eine
öffentliche Konsultation durch, an
der eine Beteiligung bis zum 23.
September 2020 möglich ist. Auf
Basis der Ergebnisse der Konsultati-
on soll dann auch ein Vorschlag für
geeignete gesetzgeberische Instru-
mente unterbreitet werden. Das
Teilinstrument 3 im Weißbuch be-
fasst sich mit den Subventionen aus
Drittstaaten bei EU-Vergabeverfah-
ren und stellt Optionen vor, mit de-
nen Wettbewerbsverzerrungen be-
gegnet werden kann. > BSZ
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